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Verbindliche Anmeldung (bis 15.02.2011)
Hiermit akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen (siehe Seite 2) und melde mich verbindlich zur Jugendwallfahrt mit dem WJT-Team nach Spanien (Montserrat, Granada, Madrid) zum Gesamtpreis von 680 € vom 5. bis 23. August 2011 an: 

	Name:
	       
	Vorname:
	       

	Staße/HsNr:
	       

	PLZ:
	       
	Ort:
	       

	Geburtsdatum:
	  
	Nationalität:
	  

	Zustiegsort:
	  
	Beruf:
	  

	Telefon:
	  
	Email:
	  

	Konfession:
	  
	Diözese:
	  

	Pfarrei:
	  

	       

	telefonische Erreichbarkeit der Eltern oder nächsten Angehörigen vom 05.-23. August 2011

	       

	zu berücksichtigende Krankheiten / Allergien / regelmäßig einzunehmende Medikamente 

	       

	Ort / Datum / Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


Eure schriftliche Anmeldung schickt bitte 

per Post an: 

per E-Mail an:

Weltjugendtagsteam
info@weltjugendtags-team.de

Christine Seibold


Im Grund 8 


(Formular ausfüllen, abspeichern
D-96149 Breitengüßbach
und als Anhang per Email senden)
(Formular ausfüllen,  (ausdrucken),
Bei Anmeldung per Email ist keine 

unterschreiben und per Post versenden)
Unterschrift notwendig

Bei Minderjährigen nur Anmeldung per Post und Unterschrift der Erziehungsberechtigten möglich!
Mit der Anmeldung zur Jugendwallfahrt vom 5. bis 23. August 2011 werden folgende Teilnahmebedingungen anerkannt:

1. Abschluss des Reisevertrags

Mit der Reiseanmeldung bietet der Teilnehmer dem Reiseveranstalter den Abschluss eines Reisevertrags verbindlich an. Die Anmeldung wird gültig mit der Anzahlung von 200 € an das WJT-Team. Die gültigen Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Restzahlung ist spätestens bis zum 01.03.2011 zu leisten. Der Reisevertrag kommt nach Zusendung der Reisebestätigung des Veranstalters an den Teilnehmer zustande. Die Anmeldung muss schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail vorgenommen werden. Für die Anmeldung ist das Anmeldeformular zu verwenden. Mit der Anmeldung werden die Reisebedingungen anerkannt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Annahme der Anmeldung durch den Veranstalter. Eine Nichtannahme bedarf keiner Begründung. Im Pilgerpaket für die Tage in Madrid sind neben Pilgerausweis, Verkehrsticket, Pilgerrucksack und Eintrittskarten auch eine Unfallversicherung sowie ein Solidaritätsbeitrag für wirtschaftliche benachteiligte Jugendliche. Nicht im Reisepreis enthalten: Reisevericherung (Haftpflicht-, Rechtschutz- und Krankenversicherung) sowie eine Unfallversicherung über die Zeit von Madrid hinaus. Entsprechende Versicherungen hat der einzelne Teilnehmer selbst abzuschließen. 

2. Haftung:

Der Reiseveranstalter bemüht sich, die Reise so zu erbringen, dass sie die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern.

3. Rücktritt durch den Teilnehmer

Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich gegenüber dem Veranstalter zu erklären. Maßgeblich für die Bemessung der Reiserücktrittskosten ist der schriftliche Zugang der Rücktrittserklärung. Tritt der Teilnehmer vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen verlangen. Der Veranstalter ist berechtigt, eine pauschale Entschädigung zu verlangen, die sich wie folgt berechnet: Bis zum 1. April 2011 5%, vom 02. April – 01. Mai 2011 10%, vom 02. Mai – 01. Juni 2011 20%, vom 02. Juni – 01. Juli 2011 30 %, vom 02. Juli – 20. Juli 2011 50%, vom 21. Juli – 01. August 2011 75%, danach oder bei Nichterscheinen 100% des Reisepreises pro Person.

4. Rücktritt durch den Veranstalter

Wird die Reise aufgrund einer bei Vertragsabschluss nicht voraussehbaren höheren Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, entfällt der Hauptgrund der Reise (Weltjugendtag) oder gibt es nicht genügend Anmeldungen, so kann sowohl der Teilnehmer als auch der Veranstalter den Reisevertrag kündigen. Der eingezahlte Reisebetrag wird dann abzüglich einer Entschädigung für die erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen seitens des Veranstalters zurückerstattet.

5. Leistungs- und Preisänderungen

Der Veranstalter behält sich vor, nach Vertragsschluss eine Änderung des Leistungsinhalts zu erklären, falls dies durch dritte Leistungsträger veranlasst wird. Die Teilnehmer werden hiervon unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Der Veranstalter behält sich vor, die ausgeschriebenen Preise im Falle einer Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Sicherheitsgebühren, Steuern in dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person auf den Reisepreis auswirkt. Dies ist nur zulässig, wenn der Teilnehmer davon spätestens 21 Tage vor Beginn der Reise in Kenntnis gesetzt wird. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% hat der Teilnehmer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht ist spätestens 8 Tage nach Kenntniserlangung von der Erhöhung schriftlich geltend zu machen.

6. Altersbedingungen der Teilnehmer

Das Alter für die Teilnahme am Weltjugendtag ist durch die WJT-Veranstalter auf 16 – 30 Jahre begrenzt. (Es gilt das Alter zu Beginn der Reise.) Reiseteilnehmer unter 18 Jahren benötigen bei der Anmeldung die Unterschrift eines Elternteils oder eines Erziehungsberechtigten (per E-Mail nicht möglich). Kann die Aufsichtspflicht nicht durch eine mitreisende volljährige Begleitperson wahrgenommen werden, geschieht dies durch Mitarbeiter des Veranstalters. Die Aufsichtspflicht gilt für die Teilnahme der Jugendlichen an den Programmpunkten des Veranstalters. Sie wird eingeschränkt, wenn sich der Jugendliche aus der Gruppe entfernt oder die Weisungen der Leitung nicht befolgt. 

Personen über 30 Jahren, die während der Fahrt keine unterstützenden Aufgaben (z.B. Aufsichtspersonen, Priester, Ordensleute, Ärzte etc.) ausüben, werden bis zum Anmeldeschluss auf der Warteliste geführt und können nur teilnehmen, wenn sich bis dahin nicht ausreichend jüngere Teilnehmer gemeldet haben.
7. Passbestimmungen

Auf der Reise ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass mitzuführen. Sollte die Durchführung der Reise aus Gründen, die auf nicht ordnungsgemäße Papiere zurückzuführen sind, vereitelt oder behindert werden, übernimmt der Veranstalter hierfür keine Haftung. Ein Teilnehmer, der bei Reiseantritt oder während der Reise nicht über vollständige und ordnungsgemäße Reisepapiere verfügt, kann von der Reise ausgeschlossen werden. Aufwendungen können in diesem Fall nicht erstattet werden.

8. Grundregeln

Diese Fahrt findet statt unter Berücksichtigung der deutschen und spanischen Jugendschutzbestimmungen. Es wird erwartet, dass sich die Teilnehmer an der Sauberhaltung und Reinigung der Sammelquartiere beteiligen. Um ein gutes Gelingen der Fahrt möglich zu machen, wird vorausgesetzt, dass seitens der Teilnehmer ein Interesse am Besuch der angebotenen Programmpunkte besteht. Bei Verstoß gegen die Grundregeln (z.B. Alkoholmissbrauch) oder die Anweisungen des Leitungsteams kann durch Entscheidung des Leitungsteams der betroffene Teilnehmer unverzüglich heimgeschickt werden. Der Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigte trägt alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten (Reisekosten, Begleitperson, Kosten für Zwischenübernachtungen, anfallende Telefonate etc.). Bei Drogenbesitz, -konsum und -weitergabe wird zudem gegen den betreffenden Teilnehmer Anzeige erstattet.

Werbung jeder Form (z.B. für kommerzielle Zwecke, Vereine, Parteien, kirchlich nicht anerkannte Wallfahrtsorte, Privatoffenbarungen) ist nicht gestattet.

9. Geltung weiterer Bedingungen

Grundlage des Reisevertrages sind  neben diesen Bestimmungen auch die Bedingungen befördernder Fuhrunternehmen, der WJT-Veranstalter und die Vorgaben in den Unterkünften.

10. Unwirksamkeit

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reiseveranstalters führt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrags.
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